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Textgegenüberstellung 

Tierärztekammergesetz 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Allgemeines und Begriffsbestimmungen Allgemeines und Begriffsbestimmungen 
§ 2. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 

Bundesgesetze Bezug genommen wird, sind diese, sofern nicht anderes bestimmt 
ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 2. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze Bezug genommen wird, sind diese, sofern nicht anderes bestimmt 
ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: (2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 
 1. Organe: die Vertretungskörper der Tierärztekammer gemäß § 14;  1. Organe: die Vertretungskörper der Tierärztekammer gemäß § 14; 
 2. Delegierte: die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

gewählten Mitglieder der Delegiertenversammlung; 
 2. Delegierte: die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

gewählten Mitglieder der Delegiertenversammlung; 
 3. Funktionäre/Funktionärinnen: die nach den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes gewählten Mitglieder der Organe gemäß Z 1 sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

 3. Funktionäre/Funktionärinnen: die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewählten Mitglieder der Organe gemäß Z 1 sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

 4. Personal: die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Tierärztekammer 
stehenden Personen; 

 4. Personal: die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Tierärztekammer 
stehenden Personen; 

 5. öffentliche Daten der Kammermitglieder: die in § 5 Abs. 3 und 4 
Tierärztegesetz, BGBl. Nr. 16/1975, genannten Daten der 
Kammermitglieder; 

 5. öffentliche Daten der Kammermitglieder: die in § 8 Abs. 3 und 4 
Tierärztegesetz (TÄG), BGBl. Nr. xx/2021, genannten Daten der 
Kammermitglieder; 

 6. persönliche, berufsbezogene Daten der Kammermitglieder: die in § 5 
Abs. 2 Z 3 bis 7 sowie Z 16 bis 18 Tierärztegesetz genannten Daten der 
Kammermitglieder; 

 6. persönliche, berufsbezogene Daten der Kammermitglieder: die in § 8 
Abs. 2 Z 3 bis 7 und Z 16 bis 18 TÄG genannten Daten der 
Kammermitglieder; 

 7. schriftliche Mitteilung: persönlich gefertigtes Schreiben in Papierform, 
sowie telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege elektronischer 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise 
eingebrachtes Schreiben; 

 7. schriftliche Mitteilung: persönlich gefertigtes Schreiben in Papierform, 
sowie telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege elektronischer 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise 
eingebrachtes Schreiben; 

 8. Tierärztegesellschaft: Gesellschaft gemäß § 15a Tierärztegesetz.  8. Tierärztegesellschaft: Gesellschaft gemäß § 18 TÄG. 
Amtshilfe Amtshilfe 

§ 4. (1) bis (3) ... § 4. (1) bis (3) ... 
(4) Die Tierärztekammer hat die zuständigen Behörden der anderen 

Mitgliedstaaten der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft über das Erlöschen 

(4) Die Tierärztekammer hat die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft über das Erlöschen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Ruhen der Berechtigung zur Berufsausübung (§§ 7, 10 Tierärztegesetz), den 
Verzicht auf die Ausübung der Berufsausübung (§ 8 Abs. 1 Tierärztegesetz), die 
Untersagung der Berufsausübung (§ 64 Abs. 1 Z 4), die zeitlich beschränkte 
Untersagung der Berufsausübung (§ 64 Abs. 1 Z 3) bzw. über die 
Wiederaufnahme der Berufsausübung (§ 8 Abs. 2, § 9 Tierärztegesetz) im Wege 
des IMI binnen drei Tagen nach Einlangen der rechtskräftigen Entscheidung nach 
den Bestimmungen des Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG und der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 zu informieren. Wurde die 
Entscheidung durch die Tierärztekammer selbst getroffen, hat die Weiterleitung 
binnen drei Tagen ab Kenntnis der Rechtskraft zu erfolgen. Hierüber ist der 
Berufsangehörige schriftlich zu unterrichten, der eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Meldung in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren 
beantragen kann. Wird im Rahmen der Überprüfung die Rechtswidrigkeit der 
Meldung festgestellt, so ist die Meldung richtigzustellen oder zurückzuziehen. 

und Ruhen der Berechtigung zur Berufsausübung (§§ 10 und 11 TÄG), den 
Verzicht auf die Ausübung der Berufsausübung (§ 11 TÄG), die Untersagung der 
Berufsausübung (§ 64 Abs. 1 Z 4), die zeitlich beschränkte Untersagung der 
Berufsausübung (§ 64 Abs. 1 Z 3) bzw. über die Wiederaufnahme der 
Berufsausübung § 11 Abs. 3 und 4 TÄG) im Wege des IMI binnen drei Tagen 
nach Einlangen der rechtskräftigen Entscheidung nach den Bestimmungen des 
Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG und der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/983 zu informieren. Wurde die Entscheidung durch die Tierärztekammer 
selbst getroffen, hat die Weiterleitung binnen drei Tagen ab Kenntnis der 
Rechtskraft zu erfolgen. Hierüber ist der Berufsangehörige schriftlich zu 
unterrichten, der eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Meldung in einem 
bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren beantragen kann. Wird im Rahmen der 
Überprüfung die Rechtswidrigkeit der Meldung festgestellt, so ist die Meldung 
richtigzustellen oder zurückzuziehen. 

(5) ... (5) ... 
Kammermitglieder Kammermitglieder 

§ 9. (1) Ordentliche Mitglieder (Pflichtmitglieder) der Tierärztekammer sind 
alle Tierärztinnen und Tierärzte, die 

§ 9. (1) Ordentliche Mitglieder (Pflichtmitglieder) der Tierärztekammer sind 
alle Tierärztinnen und Tierärzte, die 

 1. in die von der Tierärztekammer geführte Tierärzteliste eingetragen 
worden sind, 

 1. in die von der Tierärztekammer geführte Tierärzteliste eingetragen 
worden sind, 

 2. den tierärztlichen Beruf (§ 12 Tierärztegesetz) ausüben,  2. den tierärztlichen Beruf (§ 14 TÄG) ausüben, 
 3. ihren Berufssitz oder Dienstort im Bereich der Tierärztekammer haben, 

und 
 3. ihren Berufssitz oder Dienstort im Bereich der Tierärztekammer haben, 

und 
 4. nicht gemäß Abs. 3 von der Mitgliedschaft ausgenommen sind.  4. nicht gemäß Abs. 3 von der Mitgliedschaft ausgenommen sind. 

(2) ... (2) ... 
(3) Von der Pflichtmitgliedschaft sind Amtstierärztinnen bzw. Amtstierärzte 

(§ 2 Abs. 2 Tierärztegesetz) einschließlich der Grenztierärzte und 
Grenztierärztinnen sowie Militärtierärztinnen bzw. Militärtierärzte (§ 2 Abs. 3 
Tierärztegesetz) ausgenommen. Übt eine Tierärztin bzw. ein Tierarzt im Sinne 
des ersten Satzes neben seiner behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit eine 
weitere tierärztliche Tätigkeit aus, so ist er bzw. sie hinsichtlich dieser Tätigkeit 
ordentliches Mitglied der Tierärztekammer. 

(3) Von der Pflichtmitgliedschaft sind Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, 
Grenztierärztinnen und Grenztierärzte sowie Militärtierärztinnen und 
Militärtierärzte (§ 3 Abs. 3 TÄG) ausgenommen. Übt eine Tierärztin bzw. ein 
Tierarzt im Sinne des ersten Satzes neben seiner behördlichen oder dienstlichen 
Tätigkeit eine weitere tierärztliche Tätigkeit aus, so ist er bzw. sie hinsichtlich 
dieser Tätigkeit ordentliches Mitglied der Tierärztekammer. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechte und Pflichten der Kammermitglieder Rechte und Pflichten der Kammermitglieder 

§ 10. (1) bis (3) ... § 10. (1) bis (3) ... 
(4) Die Kammermitglieder haben alle für die Mitgliedschaft maßgebenden 

Sachverhalte, insbesondere die Daten nach § 5 Abs. 2 Z 1, 6, 8, 10. 14 und 16 
Tierärztegesetz und deren Änderungen der Tierärztekammer binnen einer Woche 
durch schriftliche Mitteilung bekanntzugeben. 

(4) Die Kammermitglieder haben alle für die Mitgliedschaft maßgebenden 
Sachverhalte, insbesondere die Daten nach § 8 Abs. 2 Z 1, 6, 8, 10. 14 und 16 
TÄG und deren Änderungen der Tierärztekammer binnen einer Woche durch 
schriftliche Mitteilung bekanntzugeben. 

(5) ... (5) ... 
(6) Die Kammermitglieder sind verpflichtet, die kammerrechtlichen 

Vorschriften einzuhalten und die von den Organen der Tierärztekammer im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches gefassten Beschlüsse zu beachten. 

(6) Die Kammermitglieder sind verpflichtet, die kammerrechtlichen 
Vorschriften einzuhalten und die von den Organen der Tierärztekammer im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches gefassten Beschlüsse zu beachten. 

(7) Die in § 2 Abs. 1 des Tierärztegesetzes genannten Tierärztinnen und 
Tierärzte, welche Kammermitglieder sind, sind nur insoweit verpflichtet den 
Anordnungen oder Weisungen der Tierärztekammer oder ihrer Organe Folge zu 
leisten, als diese nicht im Widerspruch zu ihren behördlichen oder dienstlichen 
Obliegenheiten stehen, oder sich ausschließlich auf allfällige tierärztliche 
Tätigkeiten außerhalb ihrer behördlichen oder dienstlichen Verpflichtungen 
beziehen. 

(7) Die in § 3 Abs. 3 TÄG genannten Tierärztinnen und Tierärzte, welche 
Kammermitglieder sind, sind nur insoweit verpflichtet den Anordnungen oder 
Weisungen der Tierärztekammer oder ihrer Organe Folge zu leisten, als diese 
nicht im Widerspruch zu ihren behördlichen oder dienstlichen Obliegenheiten 
stehen, oder sich ausschließlich auf allfällige tierärztliche Tätigkeiten außerhalb 
ihrer behördlichen oder dienstlichen Verpflichtungen beziehen. 

Übertragener Wirkungsbereich Übertragener Wirkungsbereich 
§ 13. (1) Im übertragenen Wirkungsbereich hat die Tierärztekammer 

folgende Aufgaben wahrzunehmen: 
§ 13. (1) Im übertragenen Wirkungsbereich hat die Tierärztekammer 

folgende Aufgaben wahrzunehmen: 
 1. Führung der Liste der zur Berufsausübung berechtigten Angehörigen des 

tierärztlichen Berufes (Tierärzteliste); 
 1. Führung der Liste der zur Berufsausübung berechtigten Angehörigen des 

tierärztlichen Berufes (Tierärzteliste); 
 2. Entgegennahme der An- und Abmeldungen für die Ausübung des 

tierärztlichen Berufes; 
 2. Entgegennahme der An- und Abmeldungen für die Ausübung des 

tierärztlichen Berufes; 
 3. Ausstellung von Bestätigungen über die Eintragung in die Tierärzteliste;  3. Ausstellung von Bestätigungen über die Eintragung in die Tierärzteliste; 
 4. Ausstellung und Einziehung der Tierärzteausweise;  4. Ausstellung und Einziehung der Tierärzteausweise; 
 5. Entziehung der Berechtigung zur Ausübung des tierärztlichen Berufes;  5. Entziehung der Berechtigung zur Ausübung des tierärztlichen Berufes; 
 6. Verleihung und Zurücknahme der Berechtigung zur Führung eines 

Fachtierarzttitels; 
 6. Verleihung und Zurücknahme der Berechtigung zur Führung eines 

Fachtierarzttitels; 
 7. Bestätigung der Zusatzqualifikation zur Führung einer Hausapotheke;  7. Bestätigung der Zusatzqualifikation zur Führung einer Hausapotheke; 
 8. Führung einer Liste der hausapothekenführenden Tierärztinnen und 

Tierärzte; 
 8. Führung einer Liste der hausapothekenführenden Tierärztinnen und 

Tierärzte; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 9. Ausstellung von Bescheinigungen gemäß Artikel 38 der Richtlinie 

2005/36 EG; 
 9. Ausstellung von Bescheinigungen gemäß Artikel 38 der Richtlinie 

2005/36 EG; 
 10. Ausstellung von Bescheinigungen über die rechtmäßige Ausübung des 

tierärztlichen Berufes in Österreich gemäß § 6 Abs. 7 Tierärztegesetz; 
 10. Ausstellung von Bescheinigungen über die rechtmäßige Ausübung des 

tierärztlichen Berufes in Österreich gemäß § 9 Abs. 7 TÄG; 
 11. Entgegennahme von Meldungen über die vorübergehende Erbringung 

von tierärztlichen Dienstleistungen gemäß § 4a Tierärztegesetz und 
Nachprüfung der Qualifikation; 

 11. Entgegennahme von Meldungen über die vorübergehende Erbringung 
von tierärztlichen Dienstleistungen gemäß § 7 Abs. 4 TÄG und 
Nachprüfung der Qualifikation; 

 12. Gestaltung und Ausgabe von Ausweisformularen gemäß Artikel 8 Abs. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 (Heimtierausweise); 

 12. Gestaltung und Ausgabe von Ausweisformularen gemäß Artikel 6 lit. d 
der Verordnung (EU) Nr. 567/2013 (Heimtierausweise); 

 13. die Festlegung der veterinärmedizinischen Fachgebiete, für die 
Fachtierarzttitel vergeben werden können, sowie die Einrichtung der 
Fachtierarztprüfungskommissionen; 

 13. die Festlegung der veterinärmedizinischen Fachgebiete, für die 
Fachtierarzttitel vergeben werden können, sowie die Einrichtung der 
Fachtierarztprüfungskommissionen; 

 14. Erlassung von Verordnungen über die Fachtierarztausbildung und die 
Fachtierarztprüfung; 

 14. Erlassung von Verordnungen über die Fachtierarztausbildung und die 
Fachtierarztprüfung; 

 15. Festlegung von Gebieten der Weiterbildung gemäß § 14j Abs. 2 Z 3 
Tierärztegesetz und Erlassung einer Verordnung über die Prüfung 
gemäß § 14k Tierärztegesetz. 

 15. Erlassungen von sonstigen Verordnungen für die die Kammer durch 
Tierärztegesetz im übertragenen Wirkungsbereich ermächtigt wird. 

(2) Für die in Angelegenheiten gemäß Abs. 1 durchzuführenden Verfahren (2) Für die in Angelegenheiten gemäß Abs. 1 durchzuführenden Verfahren 
 1. ist das AVG anzuwenden und  1. ist das AVG anzuwenden und 
 2. kann die Tierärztekammer kostendeckende Bearbeitungsgebühren, 

welche sich nach einer von ihr zu erlassenden und auf der Homepage der 
Tierärztekammer dauerhaft öffentlich zugänglichen Tarifordnung zu 
richten haben, einheben. 

 2. kann die Tierärztekammer kostendeckende Bearbeitungsgebühren, 
welche sich nach einer von ihr zu erlassenden und auf der Homepage der 
Tierärztekammer dauerhaft öffentlich zugänglichen Tarifordnung zu 
richten haben, einheben. 

Delegiertenversammlung Delegiertenversammlung 
§ 15. (1) bis (3) ... § 15. (1) bis (3) ... 
(4) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung sind verpflichtet, an den 

Sitzungen teilzunehmen; sie können sich jedoch durch ihre Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter vertreten lassen. 

(4) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung sind verpflichtet, an den 
Sitzungen teilzunehmen; sie können sich jedoch durch ihre Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter vertreten lassen. 

(5) Der Delegiertenversammlung obliegt: (5) Der Delegiertenversammlung obliegt: 
 1. die Beschlussfassung über die Erlassung sowie Änderung der in § 12 

Abs. 3 sowie in § 13 Abs. 1 Z 13 bis 15 und Abs. 2 Z 2 genannten 
Vorschriften; 

 1. die Beschlussfassung über die Erlassung sowie Änderung der in § 12 
Abs. 3 sowie in § 13 Abs. 1 Z 13 bis 15 und Abs. 2 Z 2 genannten 
Vorschriften; 

 2. die Prüfung und Genehmigung des Jahresvoranschlages (Einnahmen und  2. die Prüfung und Genehmigung des Jahresvoranschlages (Einnahmen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausgaben) der Tierärztekammer; Ausgaben) der Tierärztekammer; 

 3. die Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Tierärztekammer sowie 
die Entlastung des Vorstandes; 

 3. die Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Tierärztekammer sowie 
die Entlastung des Vorstandes; 

 4. der Beschluss auf Durchführung einer Sonderprüfung der Gebarung 
(§ 18 Abs. 4); 

 4. der Beschluss auf Durchführung einer Sonderprüfung der Gebarung 
(§ 18 Abs. 4); 

 5. die Festsetzung der von den Kammermitgliedern zu entrichtenden 
Kammerumlage; 

 5. die Festsetzung der von den Kammermitgliedern zu entrichtenden 
Kammerumlage; 

 6. die Festsetzung der Höhe der Aufwandsentschädigungen für die 
Funktionärinnen und Funktionäre der Tierärztekammer, die Mitglieder 
der Disziplinarkommission, die Disziplinaranwältin bzw. den 
Disziplinaranwalt und die Untersuchungsführer bzw. 
Untersuchungsführerinnen, sowie von Kammermitgliedern, die mit der 
Vorbereitung, Bearbeitung oder Durchführung von Aufgaben im 
Rahmen dieses Bundesgesetzes betraut sind; 

 6. die Festsetzung der Höhe der Aufwandsentschädigungen für die 
Funktionärinnen und Funktionäre der Tierärztekammer, die Mitglieder 
der Disziplinarkommission, die Disziplinaranwältin bzw. den 
Disziplinaranwalt und die Untersuchungsführer bzw. 
Untersuchungsführerinnen, sowie von Kammermitgliedern, die mit der 
Vorbereitung, Bearbeitung oder Durchführung von Aufgaben im 
Rahmen dieses Bundesgesetzes betraut sind; 

 7. die Festsetzung von Beitragsleistungen zu den Wohlfahrtseinrichtungen;  7. die Festsetzung von Beitragsleistungen zu den Wohlfahrtseinrichtungen; 
 8. die Beschlussfassung über die Förderung wirtschaftlicher Einrichtungen 

der Tierärztekammer sowie der Wohlfahrtseinrichtungen; 
 8. die Beschlussfassung über die Förderung wirtschaftlicher Einrichtungen 

der Tierärztekammer sowie der Wohlfahrtseinrichtungen; 
 9. die Wahl und die Abberufung des Vorstandes, die Wahl und die 

Abberufung der Mitglieder des Kontrollausschusse sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

 9. die Wahl und die Abberufung des Vorstandes, die Wahl und die 
Abberufung der Mitglieder des Kontrollausschusse sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

 10. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Kuratoriums der 
Wohlfahrtseinrichtungen sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter; 

 10. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Kuratoriums der 
Wohlfahrtseinrichtungen sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter; 

 11. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder der Schlichtungsgremien 
sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

 11. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder der Schlichtungsgremien 
sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

 12. die Beschlussfassung über Anträge gemäß § 26 Abs. 1 und 2 sowie die 
Stellung des Antrages auf Verlust eines Mandates als Mitglied der 
Delegiertensammlung beim Verfassungsgerichtshof; 

 12. die Beschlussfassung über Anträge gemäß § 26 Abs. 1 und 2 sowie die 
Stellung des Antrages auf Verlust eines Mandates als Mitglied der 
Delegiertensammlung beim Verfassungsgerichtshof; 

 13. die Ernennung sowie Abberufung der Kammeramtsdirektorin bzw. des 
Kammeramtsdirektors auf Vorschlag des Vorstandes; 

 13. die Ernennung sowie Abberufung der Kammeramtsdirektorin bzw. des 
Kammeramtsdirektors auf Vorschlag des Vorstandes; 

 14. die Festlegung der veterinärmedizinischen Fachgebiete, für die 
Fachtierarzttitel vergeben werden können, sowie die Wahl der Mitglieder 
der Fachtierarztprüfungskommissionen; 

 14. die Festlegung der veterinärmedizinischen Fachgebiete, für die 
Fachtierarzttitel vergeben werden können, sowie die Wahl der Mitglieder 
der Fachtierarztprüfungskommissionen; 

 15. die Wahl der Mitglieder der Prüfungskommission gemäß § 14l  15. die Wahl der Mitglieder der Prüfungskommission gemäß § 35 TÄG; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Tierärztegesetz; 

 16. die Einrichtung von Ausschüssen zur Vorbereitung von 
Verhandlungsgegenständen, wobei jedenfalls ein Ausschuss zur 
Behandlung der in § 12 Abs. 2 Z 4 und 5 genannten Angelegenheiten 
einzurichten ist, welchem zumindest drei vom Verband der 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte (ÖVA) nominierte Vertreterinnen 
bzw. Vertreter als externe Berater beizuziehen sind; 

 16. die Einrichtung von Ausschüssen zur Vorbereitung von 
Verhandlungsgegenständen, wobei jedenfalls ein Ausschuss zur 
Behandlung der in § 12 Abs. 2 Z 4 und 5 genannten Angelegenheiten 
einzurichten ist, welchem zumindest drei vom Verband der 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte (ÖVA) nominierte Vertreterinnen 
bzw. Vertreter als externe Berater beizuziehen sind; 

 17. die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten, die der 
Delegiertenversammlung von einem anderen Organ vorgelegt werden, 
sofern sie nicht in den gesetzmäßig ausdrücklich festgelegten 
Wirkungsbereich eines anderen Organs fallen. 

 17. die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten, die der 
Delegiertenversammlung von einem anderen Organ vorgelegt werden, 
sofern sie nicht in den gesetzmäßig ausdrücklich festgelegten 
Wirkungsbereich eines anderen Organs fallen. 

(6) bis (9) ... (6) bis (9) ... 
Wahl der Delegierten Wahl der Delegierten 

§ 19. (1) Zur Durchführung und Leitung der Wahl ist am Sitz der 
Tierärztekammer eine Wahlkommission zu bestellen. Sie besteht aus zwei 
rechtskundigen Mitgliedern – eines aus dem Dienststand des Bundesministeriums 
für Gesundheit und eines aus dem Kreis der Bediensteten des Kammeramtes – 
sowie je einem Mitglied aus jeder Abteilung der Tierärztekammer sowie drei, von 
den Landesdelegierten bestimmten Mitgliedern als Vertreter der Bundesländer. 
Die Wahlkommission wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden, wobei die zur Wahl stehende Person rechtskundig sein muss. Die 
Mitglieder der Wahlkommission sind nach Anhörung der Tierärztekammer durch 
die Bundesministerin oder den Bundesminister für Gesundheit zu bestellen. Jede 
wahlwerbende Gruppe (Liste), deren Wahlvorschlag veröffentlicht wurde, kann 
eine Vertrauensperson als Beobachterin bzw. Beobachter in die Wahlkommission 
entsenden. 

§ 19. (1) Zur Durchführung und Leitung der Wahl ist am Sitz der 
Tierärztekammer eine Wahlkommission zu bestellen. Sie besteht aus zwei 
rechtskundigen Mitgliedern – eines aus dem Dienststand des Bundesministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und eines aus dem Kreis 
der Bediensteten des Kammeramtes – sowie je einem Mitglied aus jeder 
Abteilung der Tierärztekammer sowie drei, von den Landesdelegierten 
bestimmten Mitgliedern als Vertreter der Bundesländer. Die Wahlkommission 
wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden, wobei die zur Wahl 
stehende Person rechtskundig sein muss. Die Mitglieder der Wahlkommission 
sind nach Anhörung der Tierärztekammer durch die Bundesministerin oder den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu 
bestellen. Jede wahlwerbende Gruppe (Liste), deren Wahlvorschlag veröffentlicht 
wurde, kann eine Vertrauensperson als Beobachterin bzw. Beobachter in die 
Wahlkommission entsenden. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 
Wahlordnung und Angelobung Wahlordnung und Angelobung 

§ 24. (1) Die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren, insbesondere 
über die Zusammensetzung der Wahlkommission, die Ausschreibung der 
Wahlen, die Erfassung und die Eintragung der Wahlberechtigten, die 
Wahlwerbung, die amtlichen Stimmzettel sowie das Abstimmungs- und 
Ermittlungsverfahren bei den Wahlen sind von der Bundesministerin oder dem 

§ 24. (1) Die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren, insbesondere 
über die Zusammensetzung der Wahlkommission, die Ausschreibung der 
Wahlen, die Erfassung und die Eintragung der Wahlberechtigten, die 
Wahlwerbung, die amtlichen Stimmzettel sowie das Abstimmungs- und 
Ermittlungsverfahren bei den Wahlen sind von der Bundesministerin oder dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesminister für Gesundheit durch Verordnung (Tierärztekammer-
Wahlordnung) festzulegen. 

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch 
Verordnung (Tierärztekammer-Wahlordnung) festzulegen. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes haben vor ihrem Amtsantritt durch 
Handschlag der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Gesundheit ein 
Gelöbnis auf die Einhaltung der Gesetze und die getreue Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten abzulegen. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes haben vor ihrem Amtsantritt durch 
Handschlag der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein Gelöbnis auf die Einhaltung der 
Gesetze und die getreue Erfüllung ihrer Obliegenheiten abzulegen. 

(3) ... (3) ... 
Ausscheiden aus der Funktion Ausscheiden aus der Funktion 

§ 25. (1) und (2) ... § 25. (1) und (2) ... 
(3) Mitglieder der Delegiertenversammlung, deren Stellvertreter bzw. 

Stellvertreterinnen, Mitglieder des Kontrollausschusses oder deren Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterinnen, sowie Mitglieder des Kuratoriums oder deren 
Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen, die während der Funktionsperiode des 
Organs auf ihr Mandat verzichten (zurücktreten), haben dies gegenüber der 
Präsidentin bzw. dem Präsidenten schriftlich zu erklären. Tritt die Präsidentin 
bzw. der Präsident oder eine Vizepräsidentin bzw. ein Vizepräsident zurück, so 
ist der Rücktritt schriftlich gegenüber der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Gesundheit zu erklären. 

(3) Mitglieder der Delegiertenversammlung, deren Stellvertreter bzw. 
Stellvertreterinnen, Mitglieder des Kontrollausschusses oder deren Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterinnen, sowie Mitglieder des Kuratoriums oder deren 
Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen, die während der Funktionsperiode des 
Organs auf ihr Mandat verzichten (zurücktreten), haben dies gegenüber der 
Präsidentin bzw. dem Präsidenten schriftlich zu erklären. Tritt die Präsidentin 
bzw. der Präsident oder eine Vizepräsidentin bzw. ein Vizepräsident zurück, so 
ist der Rücktritt schriftlich gegenüber der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu 
erklären. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 
Ergänzungswahlen und Fortführung der Geschäfte Ergänzungswahlen und Fortführung der Geschäfte 

§ 27. (1) ... § 27. (1) ... 
(2) Ist im Fall des Abs. 1 die Fortführung der Geschäfte bis zur Angelobung 

eines neuen Vorstandes oder einer neuen Präsidentin bzw. eines neuen 
Präsidenten durch das ausscheidende Organ nicht möglich, hat die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Gesundheit für die 
Tierärztekammer eine Regierungskommissärin bzw. einen Regierungskommissär 
zu ernennen, der die notwendigen Geschäfte weiterzuführen und umgehend 
Neuwahlen anzuordnen hat. Die Regierungskommissärin bzw. der 
Regierungskommissär ist aus dem Kreis der Bediensteten des 
Bundesministeriums für Gesundheit zu bestellen. Ihr bzw. ihm ist ein 
zweigliedriger Beirat aus dem Kreis der Organwalter der Tierärztekammer zur 
Seite zu stellen. Die aus der Bestellung eines Regierungskommissärs dem Bund 
erwachsenden Kosten sind von der Tierärztekammer zu tragen. 

(2) Ist im Fall des Abs. 1 die Fortführung der Geschäfte bis zur Angelobung 
eines neuen Vorstandes oder einer neuen Präsidentin bzw. eines neuen 
Präsidenten durch das ausscheidende Organ nicht möglich, hat die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz für die Tierärztekammer eine Regierungskommissärin bzw. 
einen Regierungskommissär zu ernennen, der die notwendigen Geschäfte 
weiterzuführen und umgehend Neuwahlen anzuordnen hat. Die 
Regierungskommissärin bzw. der Regierungskommissär ist aus dem Kreis der 
Bediensteten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz zu bestellen. Ihr bzw. ihm ist ein zweigliedriger Beirat aus 
dem Kreis der Organwalter der Tierärztekammer zur Seite zu stellen. Die aus der 
Bestellung eines Regierungskommissärs dem Bund erwachsenden Kosten sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von der Tierärztekammer zu tragen. 

Weisungsrecht Weisungsrecht 
§ 37. (1) Die Tierärztekammer ist im übertragenen Wirkungsbereich an die 

Weisungen des Bundesministers bzw. der Bundesministerin für Gesundheit 
gebunden. 

§ 37. (1) Die Tierärztekammer ist im übertragenen Wirkungsbereich an die 
Weisungen des Bundesministers bzw. der Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gebunden. 

(2) Die Aufhebung weisungswidriger Beschlüsse obliegt der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Gesundheit. 

(2) Die Aufhebung weisungswidriger Beschlüsse obliegt der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz. 

(3) ... (3) ... 
(4) Die Tierärztekammer hat sämtliche Entwürfe von Verordnungen im 

übertragenen Wirkungsbereich 
(4) Die Tierärztekammer hat sämtliche Entwürfe von Verordnungen im 

übertragenen Wirkungsbereich 
 1. einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen, wobei die entsprechenden 

Begutachtungsstellen von der Bundesministerin bzw. vom 
Bundesminister für Gesundheit zu bestimmen sind, 

 1. einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen, wobei die entsprechenden 
Begutachtungsstellen von der Bundesministerin bzw. vom 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
zu bestimmen sind, 

 2. eine detaillierte Auswertung der Begutachtungsstellungnahmen 
vorzunehmen und 

 2. eine detaillierte Auswertung der Begutachtungsstellungnahmen 
vorzunehmen und 

 3. gemeinsam mit der Auswertung gemäß Z 2 der Bundesministerin bzw. 
dem Bundesminister für Gesundheit so rechtzeitig vor Beschlussfassung 
vorzulegen, dass diese bzw. dieser die Entwürfe zur Verbesserung 
zurückstellen kann, insbesondere wenn sie gegen bestehende 
Vorschriften verstoßen. 

 3. gemeinsam mit der Auswertung gemäß Z 2 der Bundesministerin bzw. 
dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz so rechtzeitig vor Beschlussfassung vorzulegen, dass 
diese bzw. dieser die Entwürfe zur Verbesserung zurückstellen kann, 
insbesondere wenn sie gegen bestehende Vorschriften verstoßen. 

(5) ... (5) ... 
(6) Die Organe der Tierärztekammer sind von der Aufsichtsbehörde ihrer 

Funktion zu entheben, wenn sie Weisungen im übertragenen Wirkungsbereich 
nicht befolgen, und die Tierärztekammer im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten nicht selbst die gebotenen Maßnahmen ergreift, sofern ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein anderes von der 
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Gesundheit ergreifbares Mittel 
zur Herstellung des gebotenen Zustands ausreicht. 

(6) Die Organe der Tierärztekammer sind von der Aufsichtsbehörde ihrer 
Funktion zu entheben, wenn sie Weisungen im übertragenen Wirkungsbereich 
nicht befolgen, und die Tierärztekammer im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten nicht selbst die gebotenen Maßnahmen ergreift, sofern ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein anderes von der 
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz ergreifbares Mittel zur Herstellung des gebotenen Zustands 
ausreicht. 

(7) Gegen Bescheide gemäß Abs. 2 und 6 kann Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht des Landes erhoben werden. 

(7) Gegen Bescheide gemäß Abs. 2 und 6 kann Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht des Landes erhoben werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufsicht über die Tierärztekammer Aufsicht über die Tierärztekammer 

§ 38. (1) Die Tierärztekammer untersteht im eigenen Wirkungsbereich der 
Aufsicht des Bundesministers bzw. der Bundesministerin für Gesundheit 
(Aufsichtsbehörde). 

§ 38. (1) Die Tierärztekammer untersteht im eigenen Wirkungsbereich der 
Aufsicht des Bundesministers bzw. der Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Aufsichtsbehörde). 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
(5) Die Organe der Tierärztekammer sind von der Aufsichtsbehörde ihrer 

Funktion zu entheben, wenn sie 
(5) Die Organe der Tierärztekammer sind von der Aufsichtsbehörde ihrer 

Funktion zu entheben, wenn sie 
 1. ihre Aufgaben vernachlässigen oder  1. ihre Aufgaben vernachlässigen oder 
 2. beschlussunfähig werden  2. beschlussunfähig werden 
und die Tierärztekammer im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nicht selbst 
die gebotenen Maßnahmen ergreift, sofern ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein anderes von der Bundesministerin oder vom 
Bundesminister für Gesundheit ergreifbares Mittel zur Herstellung des gebotenen 
Zustands ausreicht. 

und die Tierärztekammer im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nicht selbst 
die gebotenen Maßnahmen ergreift, sofern ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein anderes von der Bundesministerin oder vom 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
ergreifbares Mittel zur Herstellung des gebotenen Zustands ausreicht. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 
Altersunterstützung Altersunterstützung 

§ 50. (1) Fondsmitglieder, die ihren Beruf nicht mehr ausüben, haben mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres einen Anspruch auf Leistungen aus dem 
Versorgungsfonds; Fondsmitglieder, die weiterhin den Beruf ausüben, haben 
diesen Anspruch mit Vollendung des 68. Lebensjahres. 

§ 50. (1) Fondsmitglieder haben mit Vollendung des 65. Lebensjahres einen 
Anspruch auf Leistungen aus dem Versorgungsfonds. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
(4) Wird nach Zuerkennung einer Altersunterstützung nach Abs. 1 oder 

Abs. 2 wieder eine tierärztliche Tätigkeit aufgenommen, besteht für die Dauer 
dieser Tätigkeit bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres kein Anspruch auf 
Altersunterstützung. 

entfällt 

(5) bis (8) ... (5) bis (8) ... 
Disziplinarvergehen Disziplinarvergehen 

§ 61. (1) und (2) ... § 61. (1) und (2) ... 
(3) Tierärztinnen und Tierärzte, die Staatsangehörige anderer 

Mitgliedstaaten der EU, einer sonstigen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind und im Inland 
vorübergehend tierärztliche Dienstleistungen erbringen, sowie Tierärztinnen und 

(3) Tierärztinnen und Tierärzte, die Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten der EU, einer sonstigen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind und im Inland 
vorübergehend tierärztliche Dienstleistungen erbringen, sowie Tierärztinnen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Tierärzte, die den tierärztlichen Beruf im Inland gemäß §§ 4 und 4a 
Tierärztegesetz ausüben, unterliegen – hinsichtlich der im Inland begangenen 
Disziplinarvergehen – den disziplinarrechtlichen Vorschriften nach diesem 
Bundesgesetz. 

Tierärzte, die den tierärztlichen Beruf im Inland gemäß §§ 5 Abs. 3 und 7 TÄG 
ausüben, unterliegen – hinsichtlich der im Inland begangenen 
Disziplinarvergehen – den disziplinarrechtlichen Vorschriften nach diesem 
Bundesgesetz. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 
Disziplinarkommission Disziplinarkommission 

§ 66. (1) bis (3) ... § 66. (1) bis (3) ... 
(4) Die bzw. der Vorsitzende und ihre bzw. sein Stellvertreter oder ihre bzw. 

seine Stellvertreterin ist aus dem Stand der rechtskundigen Bediensteten des 
Bundesministeriums für Gesundheit zu bestellen. Weiters ist die ausreichende 
Anzahl von Mitgliedern aus dem Kreise der ordentlichen Kammermitglieder, 
wobei jeweils die Abteilungen gemäß § 9 Abs. 5 zu berücksichtigen sind, zu 
bestellen. 

(4) Die bzw. der Vorsitzende und ihre bzw. sein Stellvertreter oder ihre bzw. 
seine Stellvertreterin ist aus dem Stand der rechtskundigen Bediensteten des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu 
bestellen. Weiters ist die ausreichende Anzahl von Mitgliedern aus dem Kreise 
der ordentlichen Kammermitglieder, wobei jeweils die Abteilungen gemäß § 9 
Abs. 5 zu berücksichtigen sind, zu bestellen. 

(5) Die bzw. der Vorsitzende sowie deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. 
Stellvertreter werden auf Vorschlag des Vorstandes der Tierärztekammer von der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Gesundheit, die übrigen 
Mitglieder vom Vorstand der Tierärztekammer über Vorschlag der 
Abteilungsausschüsse bestellt. 

(5) Die bzw. der Vorsitzende sowie deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. 
Stellvertreter werden auf Vorschlag des Vorstandes der Tierärztekammer von der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, die übrigen Mitglieder vom Vorstand der Tierärztekammer 
über Vorschlag der Abteilungsausschüsse bestellt. 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 
Funktionsdauer der Disziplinarkommission Funktionsdauer der Disziplinarkommission 

§ 67. (1) und (2) ... § 67. (1) und (2) ... 
(3) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission endet (3) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission endet 

 1. mit dem Ablauf der Bestellungsdauer oder  1. mit dem Ablauf der Bestellungsdauer oder 
 2. bei den Bediensteten des Bundesministeriums für Gesundheit durch 

Übertritt in den Ruhestand sowie bei Ausscheiden aus dem Ressort oder 
 2. bei den Bediensteten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz durch Übertritt in den Ruhestand sowie 
bei Ausscheiden aus dem Ressort oder 

 3. auf begründeten Wunsch der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers 
durch Enthebung, und zwar bei den Mitgliedern, die von der 
Bundesministerin bzw. den Bundesminister für Gesundheit bestellt 
wurden, durch diese bzw. diesen, bei den übrigen Mitgliedern durch den 
Vorstand der Tierärztekammer, oder 

 3. auf begründeten Wunsch der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers 
durch Enthebung, und zwar bei den Mitgliedern, die von der 
Bundesministerin bzw. den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz bestellt wurden, durch diese bzw. diesen, 
bei den übrigen Mitgliedern durch den Vorstand der Tierärztekammer, 
oder 

 4. mit der rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen einer von Amts  4. mit der rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen einer von Amts 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wegen zu verfolgenden, mit Vorsatz begangene strafbaren Handlung 
durch ein inländisches Gericht, oder 

wegen zu verfolgenden, mit Vorsatz begangene strafbaren Handlung 
durch ein inländisches Gericht, oder 

 5. bei Kammermitgliedern auch durch Annahme der Wahl in ein Organ der 
Tierärztekammer oder rechtskräftige Verhängung einer Disziplinarstrafe 
nach diesem Bundesgesetz. 

 5. bei Kammermitgliedern auch durch Annahme der Wahl in ein Organ der 
Tierärztekammer oder rechtskräftige Verhängung einer Disziplinarstrafe 
nach diesem Bundesgesetz. 

Disziplinarsenate Disziplinarsenate 
§ 68. (1) Die Disziplinarkommission entscheidet in Senaten. § 68. (1) Die Disziplinarkommission entscheidet in Senaten. 
(2) Die Senate bestehen jeweils aus (2) Die Senate bestehen jeweils aus 

 1. einer oder einem rechtskundigen Bediensteten des Bundesministeriums 
für Gesundheit als Vorsitzende oder Vorsitzendem, 

 1. einer oder einem rechtskundigen Bediensteten des Bundesministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz als Vorsitzende 
oder Vorsitzendem, 

 2. einem Mitglied aus dem Kreis der ordentlichen Kammermitglieder, das 
der Abteilung der Selbständigen angehört, sowie 

 2. einem Mitglied aus dem Kreis der ordentlichen Kammermitglieder, das 
der Abteilung der Selbständigen angehört, sowie 

 3. einem Mitglied aus dem Kreis der ordentlichen Kammermitglieder, das 
der Abteilung der Angestellten angehört. 

 3. einem Mitglied aus dem Kreis der ordentlichen Kammermitglieder, das 
der Abteilung der Angestellten angehört. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 
Entscheidung über die Verfolgung Entscheidung über die Verfolgung 

§ 73. (1) ... § 73. (1) ... 
(2) Ist die Disziplinaranwältin bzw. der Disziplinaranwalt der Ansicht, dass (2) Ist die Disziplinaranwältin bzw. der Disziplinaranwalt der Ansicht, dass 

 1. weder eine Beeinträchtigung des Standesansehens noch eine 
Berufspflichtverletzung vorliegt oder 

 1. weder eine Beeinträchtigung des Standesansehens noch eine 
Berufspflichtverletzung vorliegt oder 

 2. eine Verfolgung wegen Verjährung, mangelnder Strafwürdigkeit oder 
aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, 

 2. eine Verfolgung wegen Verjährung, mangelnder Strafwürdigkeit oder 
aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, 

so hat sie bzw. er die Anzeige zurückzulegen und hievon die Bundesministerin 
bzw. den Bundesminister für Gesundheit sowie die Präsidentin bzw. den 
Präsidenten der Tierärztekammer zu verständigen. 

so hat sie bzw. er die Anzeige zurückzulegen und hievon die Bundesministerin 
bzw. den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz sowie die Präsidentin bzw. den Präsidenten der 
Tierärztekammer zu verständigen. 

(3) Ist die Disziplinaranwältin bzw. der Disziplinaranwalt der Ansicht, dass 
die Voraussetzungen für eine Disziplinarverfolgung vorliegen oder wird ihr bzw. 
ihm diese von der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Gesundheit 
aufgetragen, so hat sie bzw. er unter Vorlage der Akten bei der bzw. bei dem 
Vorsitzenden der Disziplinarkommission die Durchführung von Erhebungen 
oder, wenn solche nicht erforderlich sind, die Einleitung des Verfahrens zu 

(3) Ist die Disziplinaranwältin bzw. der Disziplinaranwalt der Ansicht, dass 
die Voraussetzungen für eine Disziplinarverfolgung vorliegen oder wird ihr bzw. 
ihm diese von der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz aufgetragen, so hat sie bzw. er unter 
Vorlage der Akten bei der bzw. bei dem Vorsitzenden der Disziplinarkommission 
die Durchführung von Erhebungen oder, wenn solche nicht erforderlich sind, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beantragen. Der Antrag ist der bzw. dem Senatsvorsitzen des zuständigen 
Disziplinarsenats zuzuweisen. 

Einleitung des Verfahrens zu beantragen. Der Antrag ist der bzw. dem 
Senatsvorsitzen des zuständigen Disziplinarsenats zuzuweisen. 

(4) bis (7) ... (4) bis (7) ... 
(8) Von dem Rücklegungsbeschluss sind (8) Von dem Rücklegungsbeschluss sind 

 1. die Disziplinaranwältin bzw. der Disziplinaranwalt,  1. die Disziplinaranwältin bzw. der Disziplinaranwalt, 
 2. die Tierärztekammer, sowie  2. die Tierärztekammer, sowie 
 3. die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Gesundheit  3. die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz 
zu verständigen. zu verständigen. 

Abschluss des Vorverfahrens Abschluss des Vorverfahrens 
§ 75. (1) bis (3) ... § 75. (1) bis (3) ... 
(4) Der Beschluss, dass kein Grund zur weiteren Durchführung eines 

Disziplinarverfahrens vorliegt (Einstellungsbeschluss), ist der bzw. dem 
Beschuldigten, der Disziplinaranwältin bzw. dem Disziplinaranwalt sowie der 
Tierärztekammer zuzustellen. Unter Einem ist davon das Bundesministerium für 
Gesundheit zu verständigen. 

(4) Der Beschluss, dass kein Grund zur weiteren Durchführung eines 
Disziplinarverfahrens vorliegt (Einstellungsbeschluss), ist der bzw. dem 
Beschuldigten, der Disziplinaranwältin bzw. dem Disziplinaranwalt sowie der 
Tierärztekammer zuzustellen. Unter Einem ist davon das Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu verständigen. 

Erkenntnis Erkenntnis 
§ 79. (1) und (2) ... § 79. (1) und (2) ... 
(3) Das Erkenntnis ist samt dessen wesentlichen Gründen sogleich zu 

verkünden. Je eine Ausfertigung samt Entscheidungsgründen sowie je eine 
Abschrift des Verhandlungsprotokolls sind ehestens der bzw. dem Beschuldigten, 
der Disziplinaranwältin bzw. dem Disziplinaranwalt, der Tierärztekammer und 
dem Bundesministerium für Gesundheit zuzustellen. 

(3) Das Erkenntnis ist samt dessen wesentlichen Gründen sogleich zu 
verkünden. Je eine Ausfertigung samt Entscheidungsgründen sowie je eine 
Abschrift des Verhandlungsprotokolls sind ehestens der bzw. dem Beschuldigten, 
der Disziplinaranwältin bzw. dem Disziplinaranwalt, der Tierärztekammer und 
dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
zuzustellen. 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
§ 86. (1) bis (5) ... § 86. (1) bis (5) ... 
(3) Die §§ 6 Abs. 1 bis 3, 8 Abs. 4 und 19 Abs. 6 in der Fassung des 

2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. 37/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

(6) Die §§ 6 Abs. 1 bis 3, 8 Abs. 4 und 19 Abs. 6 in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. 37/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

 (7) § 2 Abs. 2 Z 5 bis 8, § 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3, § 10 Abs. 4 
und 7, § 13,§ 15 Abs. 5 Z 15 uns § 61 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2020 treten mit 1. Juni 2021 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vollziehung Vollziehung 

§ 87. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin 
bzw. der Bundesminister für Gesundheit betraut. 

§ 87. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin 
bzw. der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz betraut. 

 

732 der B
eilagen X

X
V

II. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung T

ierärztekam
m

ergesetz (A
rtikel II des E

ntw
urfs)

13 von 13

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




	Textgegenüberstellung
	Tierärztekammergesetz

		2021-03-17T14:50:25+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




